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Betreff: österreichisch-finnisches Doppelbesteuerungsabkommen 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, den Entwurf 

eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 

Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen im Verhältnis zu Finnland samt Anlagen 

zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem Bemerken zu übermitteln, daß 

der Entwurf den gesetzlichen Interessensvertretungen zur gutächt­

lichen Äußerung bis längsten�.}t�l.
r 

September
l Yr�9 übermittelt 

wurde. Gleichzeitig wurden die gesetzlichen Interessensver­

tretungen ersucht, je 25 Abzüge ihrer Stellungnahme dem Herrn 

Präsidenten des Nationalrates zuzuleiten. 

Für die Richtigkeit 
de�igung: 

6. Juli 1989 

Für den Bundesminister: 

i.V. Dr. Berger 
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• 

I 

ABKOMMEN ZWISCHEN ÖSTERREICH 

UND FINNLAND ZUR VERMEIDUNG 

DBA-Finland/ d/ 5  

DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG 

DER STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIETE DER 

STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 

D ie Republik österreich und die Republik Finnland, 

Von dem Wunsche geleitet, ein Abkomm en zur Vermeidung der Doppel­

besteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem 

Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen, 

Haben f olgendes vereinbart: 
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Artikel 1 

PERSö NLICHER GELTUNGSBEREICH 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Ver­

tragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. 

Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Er­

hebung, für Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, die für 

Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften 

erhoben werden. 

(2 ) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle 

Steuern, die vom Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von 

Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, ein­

schließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweg­

lichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie 

der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

( 3 ) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, 

gehören insbesondere 

a) in österreich: 

1. die Einkommensteuer: 

2 .  die Körperschaftsteuer: 

3 .  die Vermögensteuer: 

4 .  die Abgabe von Vermögen, die der Erbschaftssteuer 

entzogen sind: 

5 .  die Gewerbesteuer einschließlich der 

steuer: 

6 .  die Grundsteuer: 

Lohnsummen-
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7. die Abgab e  von land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieben� 

8. die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken� 

( im folgenden " österreichische Steuer" genannt)� 

b )  in Finnland: 

1. die Einkommen- und Vermögensteuer ( tulo-ja 

varallisuusvero) � 

2 .  die Gemeindesteuer ( kunnallisvero) � 

3 .  die Kirchensteuer ( kirkollisvero) � und 

4 .  die im Abzugsweg an der Quelle einbehaltene Steuer 

vom Einkommen Nichtansässiger ( lähdevero) � 

( im folgenden " finnische Steuer" genannt). 

( 4 ) D as Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im 

wesentlichen ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung des Ab­

kommens neb en den bestehenden Steuern oder an deren Stelle er­

hob en werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen 

einander die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen 

mit. 

Artikel 3 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

( 1 ) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Z usammenhang nichts 

anderes erfordert, 

a) umfaßt der AusdrucK " Person" natürliche Personen, Gesell­

schaften und alle anderen Personenvereinigungen� 

b )  b edeutet der AusdrucK " Gesellschaft" juristische Personen 

oder Rechtsträger, die für die Besteuerung wie juristische 

Personen behandelt werden� 
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c) bedeuten die Ausdrücke " Unternehmen eines Vertragsstaats" 

und " Unternehmen des anderen Vertragsstaats" , je nachdem, 

ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat an­

sässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das 

von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person be­

trieben wird; 

d) b edeutet der Ausdruck " Staatsangehörige" 

i) natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 

Vertragsstaats besitzen; 

ii) juristische Personen, Personengesellschaften und andere 

Personenvereinigungen, die nach dem in einem Vertrags­

staat geltenden Recht errichtet worden sind; 

e) b edeutet der Ausdruck " internationaler Verkehr" jede Beför­

derung mit einem Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem 

Unternehmen eines Vertragsstaats b etrieben wird, es sei 

denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich 

zwischen Orten im anderen Vertragsstaat b etrieben; 

f) bedeutet der Ausdruck " zuständige Behörde" 

i) in österreich: den Bundesminister für Finanzen; 

ii) in Finnland: das Finanzministerium oder dessen bevoll­

mächtigten Vertreter. 

(2 ) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat 

hat, wenn der Z usammenhang nichts anderes erfordert, jeder im 

Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach 

dem Recht dieses Staates üb er die Steuern zukommt, für die das 

Abkommen gilt. 
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Artikel 4 

ANSÄSSIGE PERSON 

( 1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck " eine in 

einem Vertragsstaat ansässige Person" eine Person, die nach dem 

Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres 

ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder 

eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. Der Aus­

druck umfaßt jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur 

mit EinkUnften aus Quellen in diesem Staat oder mit in diesem 

Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist. 

( 2 )  Ist nach Absatz 1 eine natUrliehe Person in beiden Ver­

tragsstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in dem sie Uber 

eine ständige Wohnstätte verfUgt; verfUgt sie in b eiden 

Staaten Uber eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in 

dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und 

wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebens­

interessen); 

b )  kann nicht b estimmt werden, in welchem Staat die Person den 

Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hat, oder verfUgt sie in 

keinem der Staaten Uber eine ständige Wohnstätte, so gilt 

sie als in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhn­

lichen Aufenthalt hat; 

c )  hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden 

Staaten oder in keinem der Staaten, so gilt sie als in dem 

Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines 

der Staaten, so werden sich die zuständigen Behörden der 

Vertragsstaaten bemUhen, die Frage in gegenseitigem Einver­

nehmen zu regeln. 
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( 3 )  Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Perso n 

in beiden Vertragsstaaten ansässig, so werden sich die zustän­

digen Behörden der Vertragsstaaten b emühen, die Frage in gegen­

seitigem Einvernehmen zu regeln. 

Arti1cel 5 

BETRIEBSTÄTTE 

( 1 ) Im Sinne dieses Ab1commens bedeutet der Ausdruc1c " Betrieb­

stätte" eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Tätig1ceit 

eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2 ) Der Ausdruc1c " Betriebstätte" umfaßt insbesondere: 

a) einen Ort der Leitung, 

b) eine Z weigniederlassung , 

c) eine Geschäftsstelle, 

d) eine Fabri1cationsstätte, 

e) eine Wer1cstätte und 

f) ein Bergwer1c, ein 01 - o der Gasver1commen, einen Steinbruch 

oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bo denschätzen. 

( 3 ) Eine Bauausführung od�r Mo ntage ist nur dann eine Betrieb­

stätte, wenn ihre Dauer zwölf Monate überschreitet. 

( 4 )  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Arti1cels 

gelten nicht als Betriebstätten: 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung 

oder Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens 

b enutzt werden: 

b)  Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die aus­

schließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung 

unterhalten werden: 
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c )  Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die aus­

schließlic h zu dem Zwec� unterhalten werden, durch ein 

anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden: 

d) eine feste Gesc häftseinrichtung, die ausschließlich zu dem 

Zwec� unterhalten wird, für das Unternehmen Güter oder 

Waren einzu�aufen oder Informationen zu beschaffen: 

e) eine feste Gesc häftseinrichtung, die ausschließlich zu dem 

Zwec � unterhalten wird, für das Unternehmen andere Tätig­

�eiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine 

Hilfstätig�eit darstellen: 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem 

Zwec � unterhalten wird, mehrere der unter lit. a) bis e) 

genannten Tätig�eiten auszuüben, vorausgesetzt, daß die 

sic h daraus ergebende Gesamttätig�eit der festen Geschäfts­

einric htung vorbereitender Art ist oder eine H ilfstätig�eit 

darstellt. 

( 5 ) Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Ver­

treters im Sinne des Absatzes 6 - für ein Unternehmen tätig und 

b esitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des 

Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht 

dort gewöhnlic h aus, so wird das Unternehmen ungeachtet der Ab­

sätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle 

von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätig�eiten eine 

Betriebstätte, es sei denn, diese Tätig�eiten besc hrän�en sich 

auf die in Absatz 4 genannten Tätig�eiten, die, würden sie durch 

eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach 

dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten. 

( 6 )  Ein Unternehmen wird nic ht sc hon deshalb so behandelt, als 

hab e  es eine Betriebstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort 

seine Tätig�eit durch einen Ma�ler, Kommissionär oder einen an­

deren unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im 

Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätig�eit handeln. 
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( 7 ) Allei n dadurch, daß ei ne i n  ei nem Vertragsstaat ans� ssi ge 

Gesellschaft ein e  Gesellschaft beherrscht oder von ei ner Gesell­

schaft b eherrscht wi rd, di e i m  anderen Vertragsstaat ans� ssi g ist 

oder dort ( entweder durch ei ne Betri ebst� tte oder auf andere 

Weise) ihre T� ti gkei t ausübt, wird keine der bei den Gesell­

schaften zur Betri ebst� tte der anderen. 

Artikel 6 

EINKUNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMöGEN 

( 1 )  Ei nkünfte, di e ei ne i n  ei nem Vertragsstaat ans�ssi ge 

Person aus unbewegli chem Vermögen ( ei nschli eßli ch der Einkünfte 

aus land- und forstwi rtschaftlichen Betrieben) bezieht, das i m  

anderen Vertrags staat li egt, dürfen i m  anderen Staat besteuert 

werden. 

( 2 ) a) Der Ausdruck " unbewegli ches Vermögen" hat, vorbehaltli ch 

der Unterabs�tze b) und c) di e Bedeutung, di e i hm nach dem Recht 

des Vertrags staats zukommt, i n  dem das Vermögen li egt. 

b)  Der Ausdruck " unbewegli ches Vermögen" umfaßt i n  jedem Fall 

das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote 

Inventar land- und forstwi rtschaftlicher Betri ebe, die Rechte, 

f ür di e di e Vorschri f ten des Pri vatrechts über Grundstücke 

gelten, Nutzungsrechte an unbewegli chem Vermögen sowi e Rechte auf 

veränderliche oder feste Vergütungen für di e Ausbeutung oder das 

Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 

Bodensch� tzen. 

c) Schi ffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegli ches 

Vermögen . 

( 3 )  Absatz 1 gilt für Ei nkünfte aus der unmi ttelbaren Nutzung, 

der Vermi etung oder Verpachtung sowi e jeder anderen Art der 

Nutzung unbeweglichen Vermögens. 
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( 4 ) Berechtigt das Ei gentum an Akti en oder anderen Gesell­

schaftsantei len den Ei gentümer solcher Akti en oder Gesellschafts­

antei le zur Nutzung unbewegli chen Vermögens der Gesellschaft, so 

dürfen Ei nkünfte aus der unmi ttelbaren Nutzung, der Vermi etung 

oder Verpachtung sowi e jeder anderen Art des Gebrauchs solcher 

Nutzungsrechte i n  dem Vertragsstaat besteuert werden, i n  dem das 

unbewegliche Vermögen li egt. 

( 5 )  Di e Absätze 1 und 3 gelten auch für Ei nkünfte aus unbeweg­

lichem Vermögen ei nes Unternehmens und für Ei nkünfte aus unbeweg­

lichem Vermögen, das der Ausübung ei ner selbstä ndi gen Arbei t  

di ent. 

Arti kel 7 

UNTERNEHMENSGEWINNE 

( 1 )  Gewi nne ei nes Unternehmens ei nes Vertragsstaats dürfen nur 

i n  di esem Staat besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen 

übt seine Täti gkei t i m  anderen Vertragsstaat durch ei ne dort 

gelegene Betri ebstä tte aus. Ubt das Unternehmen sei ne Täti gkei t 

auf di ese Wei se aus, so dürfen di e Gewi nne des Unternehmens im 

anderen Staat besteuert werden, jedoch nur i nsowei t, als si e 

di eser Betri ebstä tte zugerechnet werden können. 

( 2 )  Ubt ei n Unternehmen ei nes Vertragsstaats sei ne T äti gkei t 

i m  anderen Vertragsstaat durch ei ne dort gelegene Betriebstä tte 

aus, so werden vorbehaltli ch des Absatzes 3 i n  jedem Vertrags­

staat di eser Betri ebstätte di e Gewinne zugerechnet, di e si e hätte 

erzi elen können, wenn si e ei ne glei che oder ä hnli che Täti gkei t 

unter glei chen oder ä hnli chen Bedi ngungen als selbstä ndi ges 

Unternehmen ausgeübt hä tte und i m  Verkehr mi t dem Unternehmen, 

dessen Betri ebstä tte si e i st, völli g unabhängi g gewesen wä re. 
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( 3 )  Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebst� tte werden 

die für diese Betriebst� tte entstandenen Aufwendungen, ein­

schließlich der Gesch� ftsführungs- und allgemeinen Verwaltungs­

kosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, 

in dem die Betriebst� tte liegt, oder anderswo entstanden sind. 

( 4 )  Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für 

das Unternehmen wird einer Betriebst� tte kein Gewinn zugerechnet. 

( 5 ) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln 

dieses Abkommens behandelt werden, so werden die Bestimmungen 

j ener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht be­

rührt. 

( 6 ) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruc'k " Gewinne" umfaßt 

auch Gewinne eines Gesellschafters aus seiner Beteiligung an 

einer Personengesellschaft und im Fall österreichs auch aus der 

Beteiligung an einer stillen Gesellschaft des österreichischen 

Rechts. 

Arti'kel 8 

SEESCHIFFAHRT UND LUFTFAHRT 

( 1 ) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats aus dem 

Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen 

Ver'kehr dürfen nur in diesem Vertrags staat besteuert werden. 

( 2 )  Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an 

einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen 

Betriebsstelle. 
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Artikel 9 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

(1 ) Wenn 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder 

mittelbar an der Gesch�fts1 eitung, der Kontrolle oder dem 

Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats be­

teiligt ist oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Ge­

sch� f ts1 eitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unter­

nehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des 

anderen Vertragsstaats beteiligt sind 

und in diesen F� llen die beiden Unternehmen in ihren kauf­

m� nnischen oder finanziellen Beziehungen an vereinbarte oder 

auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, 

die unabh� ngige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so 

dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedin­

gungen erzielt h� tte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt 

hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und ent­

sprechend besteuert werden. 

( 2 )  Werden in einern Vertragsstaat den Gewinnen eines Unter­

nehmens dieses Staates Gewinne zugerechnet und entsprechend 

besteuert - ,  m it denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats 

in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den 

zugerechneten Gewinnen nach Auffassung des erstgenannten Staates 

um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt 

hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten 

Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabh� ngige Unter­

n ehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat 

eine entsprechende Ä nderung der dort von diesen Gewinnen er­

hobenen Steuer vor, wenn dieser andere Staat die Änderung für 

gerechtfertigt erachtet. Bei dieser Änderung sind die übrigen 

Bestimmungen dieses Abkommens zu berücksichtigen: erforderlichen-
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falls werden die zust§ndigen Behörden der Vertragsstaaten einan­

der konsultieren. 

Finnischer Vorschlag: 

Artikel 1 0  

DIVIDENDEN 

( 1 ) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ans§ssige 

Gesellschaft an eine im anderen Vertragsstaat ans§ssige Person 

zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

( 2 )  Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, 

in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ans§ssig ist, 

nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf 

aber, wenn der Empf§nger der Dividenden der Nutzungsberechtigte 

ist, 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden nicht über­

steigen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in 

bezug auf die Gewinne , aus denen die Dividenden gezahlt werden. 

( 3 ) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck " Dividenden" 

bedeutet Einkünfte aus Aktien oder anderen Rechten - ausgenommen 

F orderungen mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesell­

schaftsanteilen stammende Einkünfte , die nach dem Recht des 

Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ans§ssig ist, den 

Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 

( 4) Die Abs§tze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in 

einem Vertragsstaat ans§ssige Nutzungsberechtigte im anderen 

Vertragsstaat , in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft 

ans§ssig ist, eine gewerbliche T§tigkeit durch eine dort gelegene 

Betriebst§tte oder eine selbst§ndige Arbeit durch eine dort ge­

legene f este Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die 
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Dividenden gezahlt werden, tats�chlich zu dieser Betriebstätte 

oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 

beziehungsweise Artikel 1 4  anzuwenden. 

(5) Bezieht eine in einem Vertrags staat ans� ssige Gesellschaft 

Gewinne oder Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf 

dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten 

Dividenden besteuern, es sei denn, daß diese Dividenden an eine 

im anderen Staat ans� ssige Person qezahlt werden oder daß die 

Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tats� chlich 

zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebst� tte oder festen 

Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer 

f ür nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die 

gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz 

oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Ein­

künften bestehen. 

österreichischer Vorschlag 1 :  

Artikel 1 0  

DIVIDENDEN 

( 1 )  Dividenden, die eine in einem Vertrags staat ansässige 

Gesellschaft an eine im anderen Vertrags staat ansässige Person 

zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

( 2 )  Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, 

in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ans�ssig ist, 

nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf 

aber, wenn der Empf� nger der Dividenden der Nutzungsberechtigte 

ist, nicht ü bersteigen: 

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der 

Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft (jedoch keine 

Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 
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2 5  vorn Hundert des Kapitals der die Dividenden zahlenden 

Gesellschaft verfügt: 

b) 1 5  vorn Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen 

anderen Fällen. 

( 3 ) Bezieht eine in österreich ansässige Person als Nutzungs­

berechtigte von einer in Finnland ansässigen Gesellschaft Divi­

denden, so hat sie Anspruch auf ein Drittel des darauf 

entfallenden Steueranrechnungsbetrages, welcher einern in Finnland 

ansässigen Empfänger dieser Dividenden zugestanden wäre, sowie 

gegebenenfalls auf Zahlung des die finnische Steuerschuld 

ü bersteigenden Teiles dieses Steueranrechnungsbetrages. 

( 4 )  Ist eine in österreich ansässige Person in bezug auf Divi­

denden zur Steueranrechnung nach Absatz 3 berechtigt, so darf die 

Steuer in Finnland nach finnischem Recht von der Summe aus der 

Dividende und dem Steueranrechnungsbetrag mit den in Absatz 2 

genannten Sätzen erhoben werden. 

( 5 )  Der in diesem Arti'kel verwendete Ausdruc'k " Dividenden" 

bedeutet Ein'kü nfte aus A'ktien, GenuBa'ktien oder GenuBscheinen, 

Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten ausgenommen 

Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesell­

schaftsanteilen stammende Ein'kü nfte, die nach dem Recht des 

Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den 

Ein'kü nften aus A'ktien steuerlich gleichgestellt sind. 

( 6 )  Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn der in 

einern Vertrags staat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen 

Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft 

ansä ssig ist, eine gewerbliche Tätig'keit durch eine dort gelegene 

Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort ge­

legene feste Einrichtung ausübt und die Beteiligung, fü r die die 

Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte 

o der festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Arti'kel 7 

beziehungsweise Arti'kel 14 anzuwenden. 
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( 7 )  Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft 

Gewinne oder Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf 

dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten 

Dividenden besteuern, es sei denn, daß diese Dividenden an eine 

im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden oder daß die 

Beteiligung, f ür die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich 

zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebstä tte oder festen 

Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer 

für nichtausgeschütt ete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die 

gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz 

oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Ein­

tünften best ehen. 

österreichischer Vorschlag 2 :  

Art ikel 10 

DIVIDENDEN 

( 1) Dividenden, die eine in österreich ansä ssige Gesellschaft 

an eine in Finnland ansässige Person zahlt, dürfen in Finnland 

besteuert werden. Diese Dividenden dürfen jedoch auch in öst er­

r eich nach österreichischem Recht besteuert werden� die Steuer 

darf aber, wenn der Empfä nger der Dividenden der Nutzungsberech­

tigte ist, 2 0  vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden nicht 

ü bersteigen. 

(2 ) Dividenden, die eine in Finland ansä ssige Gesellschaft an 

eine in öst erreich ansässige Person zahlt, dürfen nur in öster­

r eich besteuert werden. 

( 3 )  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck " Dividenden" 

bedeutet Einkünfte aus Aktien, Genußaktien oder Genußscheinen, 

Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten - ausgenommen Forde­

r ungen - mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschafts­

anteilen stammende Einkünfte, die nach dem Recht des Staat es, in 
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dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften 

aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 

( 4) Die Absä tze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in 

einem Vertrags staat ansä ssige Nutzungsberechtigte im anderen 

Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft 

ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene 

Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort ge­

legene f este Einrichtung ausübt und die Beteiligung, fü r die die 

Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte 

o der f esten Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 

beziehungsweise Artikel 1 4  anzuwenden. 

( 5 ) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft 

Gewinne oder Einkü nfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf 

dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten 

Dividenden besteuern, es sei denn, daß diese Dividenden an eine 

im anderen Staat ansä ssige Person gezahlt werden oder daß die 

Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsä chlich 

zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebstä tte oder festen 

Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer 

für nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die 

gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz 

oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Ein­

künften bestehen. 

Weiteren Uberlegungen vorbehalten 

Artikel 11 

ZINSEN 

( 1 )  Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im 

anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen nur 

im anderen Staat besteuert werden. 
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(2 ) Der i n  di esem Arti kel verwendete Ausdruck " Z insen" be­

deutet Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forde­

rungen durch Pfandrechte an Grundst ücken gesichert oder mit einer 

Betei ligung am Gewinn des Schuldners ausgestatt et sind, und i ns­

besondere Ei nkünft e  aus öffentlichen Anleihen und aus Obli ga­

tionen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der 

Gewi nne aus Losanlei hen. Z uschläge für verspätete Z ahlung gelten 

n i cht als Z insen i m  Si nne dieses Arti kels. 

( 3 )  Absatz I i st nicht anzuwenden, wenn der in einem Vert rags­

staat ansässi ge Nutzungsberechtigte i m  anderen Vertragsstaat, aus 

dem die Z insen stammen, ei ne gewerbli che Tätigkeit durch eine 

dort gelegene Betriebstät te oder ei ne selbst ändige Arbeit durch 

eine dort gelegene f este E inricht ung ausübt und die Forderung, 

für die di e Z i nsen gezahlt werden, t at sächlich zu dieser Bet rieb­

stät t e  oder festen Ei nricht ung gehört. In di esem Fall ist Artikel 

7 beziehungswei se Artikel 1 4  anzuwenden. 

(4 ) Z i nsen gelten dann als aus einem Vert ragsstaat stammend, 

wenn der Schuldner dieser Staat selbst ,  ei ne seiner Gebiets­

körperschaften oder eine in diesem Staat ansässi ge Person ist. 

Hat aber der Schuldner der Z i nsen, ohne Rücksicht darauf, ob er 

i n  ei nem Vertragsst aat ansässig ist oder nicht, i n  ei nem Ver­

t ragsstaat ei ne Betri ebst ätte oder eine fest e  Ei nri chtung und ist 

die Schuld, für die die Z insen gezahlt werden, für Z wecke der 

Betrieb stät te oder der f esten Einricht ung eingegangen worden und 

trägt di e Betriebstätte oder die feste Ei nrichtung die Z i nsen, so 

gelten di e Z insen als aus dem Staat stammend, i n  dem die Betrieb­

stätte oder di e feste Einri chtung li egt.  

(5) Bestehen zwi schen dem Schuldner und dem Nutzungsberech­

tigten oder zwi schen jedem von i hnen und ei nem Dritten besondere 

Bezi ehun gen und überstei gen deshalb di e Z insen, gemessen an der 

zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und 

Nutzun gsberechti gt er ohne di ese Beziehungen vereinbart hä tten, so 

wi rd di eser Artikel nur auf den let zteren Bet rag angewendet. In 

di esem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines 
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jeden Vertrags staats und unter Berüc�sichtigung der anderen Be­

stimmungen dieses Ab�ommens besteuert werden. 

Finnischer Vorschlag : 

Arti�e1 1 2  

LIZENZGEBtlHREN 

( 1 ) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an 

eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahl t werden , 

dürfen nur im anderen Staat besteuert werden. 

( 2 ) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Lizenzgebühren der in 

Absatz 3 1it. b) und c) genannten Art auch in dem Vertragsstaat, 

aus dem sie stammen , nach dem Recht dieses Staates besteuert 

werden� die Steuer darf aber 5 vom Hundert des Bruttobetrags der 

Lizenzg ebühren nicht übersteigen. Die zuständigen Behörden reg eln 

in g egenseitigem Einvernehmen die Durchführung dieser 

Beschrän�ung . 

( 3 )  Der in diesem Arti�el verwendete Ausdruc'k " Lizenzgebühren" 

bedeutet Vergütung en jeder Art, die 

a) für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von 

Urheberrechten an literarischen, �ünstlerischen oder 

wissenschaftlichen Wer�en, einschl ießlich 'kinematograph­

ischer Filme und Filme oder Bänder für Fernseh- oder Rund­

fun'ksendungen, 

b) für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von 

Patenten, Mar�en, Mustern oder Modellen, Plänen , geheimen 

F ormeln oder Verfahren oder g ewerblicher , �aufmännischer 

oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder 

c) für die Mitteilung gewerblicher , �aufmännischer oder 

wissenschaftlicher Erfahrung en gezahlt werden . 
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( 4 )  Die Abs!tze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in 

einern Vertragsstaat ans!ssige Nutzungsberechtigte im anderen 

Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine gewerb­

liche T !tigkeit durch eine dort gelegene Betriebst!tte oder eine 

selbst!ndige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung 

ausübt und die Rechte oder Verrnögenswerte, für die die Lizenzge­

bühren gezahlt werden, tats!chlich zu dieser BetriebstKtte oder 

f esten Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 be­

ziehungsweise Artikel 1 4  anzuwenden . 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einern Vertragsstaat 

stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner 

Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ans!ssige Person 

ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht 

darauf, ob er in einern Vertragsstaat ans!ssig ist oder nicht, in 

einem Vertragsstaat eine Betriebstätte oder eine feste Ein­

r ichtung und ist die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühren 

f ür Zwecke der Betriebst!tte oder der festen Einrichtung einge­

gangen worden und tr!gt die Betriebst!tte oder die feste Ein­

r ichtung die Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus 

dem Staat stammend, in dem die Betriebst!tte oder die feste Ein­

r ichtung liegt. 

( 6 ) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtig­

ten oder zwischen jedem von ihnen und einern Dritten besondere 

Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen 

an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und 

Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart h!tten, so 

wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In 

diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines 

j eden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Be­

stimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
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österreichischer Vorschl ag: 

Arti'kel 1 2  

LIZENZGEBUHREN 

( 1 )  Lizenzgebühren, die aus einem Vertrags staat stammen und an 

eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahl t werden, 

dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

( 2 ) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertrags-

staat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates be-

steuert werden: die Steuer darf aber, wenn der Empfäng er der 

Lizenzgebühren der Nutzungsberechtigte ist, 1 0  vom Hundert des 

Bruttobetrages der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

( 3 )  Der in diesem Arti'kel verwendete Ausdruc'k " Lizenzgebühren" 

bedeutet Vergütung jeder Art, die für die Benutzung oder für das 

Recht auf Benutzung von Urheberrechten an l iterarischen, 'künstl e­

rischen oder wissenschaftl ichen Wer'ken, einschl ießl ich 'kinemato­

g raphischer Fil me, von Patenten, Mar'ken, Mustern oder Model l en, 

Pl änen, geheimen Formel n oder Verfahren oder für die Benutzung 

oder das Recht auf Benutzung gewerbl icher, 'kaufmännischer oder 

wissenschaftl icher Ausrüstungen oder für die Mitteil ung gewerb­

l icher, 'kaufmännischer oder wissenschaftl icher Erfahrung en ge­

zahl t werden. 

( 4 ) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in 

einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtig te im anderen 

Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine gewerb­

l iche Tätig'keit durch eine dort gel egene Betriebsstätte oder eine 

sel bständige Arbeit durch eine dort gel egene feste Einrichtung 

ausübt und die Rechte oder Vermög enswerte, für die die Lizenzge­

bühren gezahl t werden, tatsächl ich zu dieser Betriebstätte oder 

festen Einrichtung gehören. In diesem Fal l ist Arti'kel 7 be­

ziehungsweise Arti'kel 1 4  anzuwenden. 
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( 5 ) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat 

stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner 

Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person 

ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht 

darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in 

einem Vertragsstaat eine Betriebstätte oder eine feste Ein­

r ichtung und ist die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühren 

f ür Zwecke der Betriebstätte oder der festen Einrichtung eing e­

gangen worden und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrich­

tung die L izenzgebühren, so g elten die Lizenzgebühren als aus dem 

Staat stammend, in dem die Betriebstätte oder die feste Einrich­

tung liegt. 

( 6 )  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberech­

tigten oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere 

Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen 

an der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und 

Nutzungsberechtig ter ohne diese Beziehung vereinbart hätten, so 

wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In 

diesem F all kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines 

j eden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen Be­

stimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 1 3  

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMöGEN 

( 1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 

aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des 

Artikels 6 Absatz 2 bezieht, das im anderen Vertragsstat liegt, 

dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

( 2 )  Gewinne , die eine in einem Vertrags staat ansässige Person 

aus der Veräußerung von Aktien oder anderen Gesellschaftsanteil en 

im Sinne des Artikels 6 Absatz 4 bezieht, dürfen in dem Vertrags­

staat besteuert werden , in dem das unbeweg l iche Vermögen der 

Gesellschaft liegt.  
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( 3 )  Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das 

Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein Unternehmen 

eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu 

einer festen Einrichtung g ehört, die einer in einem Vertragsstaat 

ansässigen Person für die Ausübung einer selbständigen Arbeit im 

anderen Vertragsstaat zur Verfügung steht, einschl ießlich der­

artiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betrieb­

stätte (allein oder mit dem übrigen Unternehmen) oder einer 

solchen festen Einrichtung erzielt werden, dürfen im anderen 

Staat besteuert werden. 

(4) Gewinne die ein Unternehmen eines Vertragsstaats aus der 

Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im 

internationalen Verkehr betrieben werden, und von beweglichem 

Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeug e 

dient, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

(4) Gewinne aus der Veräußerung des in den vorstehenden Ab­

sätzen dieses Artikel s nicht g enannten Vermögens dürfen nur in 

dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer an­

sässig ist. 

Artikel 1 4  

SELBSTÄNDIGE ARBEIT 

( 1 )  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 

Person aus einem freien Beruf oder aus sonstiger selbständiger 

Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 

es sei denn, daß der Person im anderen Vertragsstaat für die 

Ausübung ihrer Tätigkeit g ewöhnlich eine feste Einrichtung zur 

Verfügung steht. Steht ihr eine solche feste Einrichtung zur 

Verfügung, so dürfen die Einkünfte im anderen Staat besteuert 

werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung 

zugerechnet werden können. 
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(2 ) Der AusdrucK " freier Beruf" umfaßt insbesondere die sel b­

ständig ausgeübte wissenschaftl iche, literarische, Künstl erische, 

erzieherische oder unterrichtende Tätig Keit sowie die sel b­

ständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwäl te, Ingenieure, 

ArchiteKten, Zahnärzte und Buchsachverständigen. 

Artikel 1 5  

UNSELBSTÄNDIGE ARBEIT 

( 1 )  Vorbehal tlich der Artikel 1 6 ,  1 8 ,  1 9  und 2 0  dürfen Ge­

hälter, Löhne und ähnl iche Vergütungen, die eine in einem Ver­

tragsstaat ansässige Person aus unsel bständiger Arbeit bezieht, 

n ur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit 

wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort 

ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütung en im anderen 

Staat besteuert werden. 

( 2 ) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in 

einem Vertragsstaat ansässige Person für eine im anderen Ver­

tragsstaat ausgeübte unsel bständige Arbeit bezieht, nur im erst­

genannten Staat besteuert werden, wenn 

österreichischer Vorschl ag : 

a) der E mpfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht l änger 

als 1 8 3  Tage während des betreffenden Steuerjahres aufhäl t 

und 

f innischer Vorschlag : 

a) der Empfäng er sich im anderen Staat insgesamt nicht l äng er 

als 1 8 3  Tag e  

aufhält und 

während eines Zeitraums von zwöl f Monaten 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen 

Arbeitgeber gezahl t werden, der nicht im anderen Staat 

ansässig ist, und 
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c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer 

festen Einrichtung getragen werden, die der Arbeitgeber im 

anderen Staat hat. 

( 3 ) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artitels 

dürfen Vergütungen für unselbständige Arbeit, die an Bord eines 

Seeschif fes oder Luftfahrzeuges, das im internationalen Vertehr 

von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrieben 

wird, ausgeübt wird, in diesem Staat besteuert werden. 

Artitel 1 6  

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGUTUNGEN 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütung en und ähn­

liche Zahlungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 

in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwal­

tungsrats oder eines ähnlichen Organs einer Gesellschaft bezieht, 

die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen 

Staat besteuert werden. 

Artitel 1 7  

KUNSTLER UND SPORTLER 

( 1 )  Ungeachtet der Artite1 7 ,  1 4  und 1 5  dürfen Eintünfte, die 

eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Künstler, wie 

Bühnen-, Film-, Rundfunt- und Fernsehtünstler sowie Musiter, oder 

als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausge­

übten Tätigteit bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 
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( 2 )  Fl ießen Ein�ünfte aus einer von einem Künstl er oder Sport­

ler in dieser Eigenschaft persönl ich ausgeübten T� tig�eit nicht 

dem Künstl er oder Sportl er sel bst, sondern einer anderen Person 

zu, so dürfen diese Ein�ünfte ungeachtet der Arti�el 7 ,  1 4  und 15 

in dem Vertrags staat besteuert werden, in dem der Künstl er oder 

Sportl er seine T� tig�eit ausübt. 

Arti�el 1 8  

RUHEGEHÄLTER 

( 1 )  Vorbehal tl ich des Arti�el s 1 9  Absatz 3 dürfen Ruhegeh� l ter 

und ähnl iche Vergütungen, die einer in einem Vertragsstaat an­

sässigen Person für frühere unsel bst� ndige Arbeit gezahl t werden, 

nur in diesem Staat besteuert werden. 

( 2 ) Ungeachtet des Absatzes 1 und vorbehal tl ich des 

Arti�els 1 9  Absatz 3 dürfen Ruhegehäl ter und ähnl iche Zahl ungen ,  

die i m  Rahmen der g esetzl ichen 

Vertragsstaats gezahl t werden, nur 

werden. 

Sozial versicherung eines 

in diesem Staat besteuert 

Arti�el 1 9  

öFFENTLICHER DIENST 

( 1 )  a) Vergütungen, ausgenommen Ruhegehäl ter, die von einem 

Vertragsstaat oder 

oder Körperschaften 

natürl iche Person 

einer seiner Gebiets�örperschaften 

öffentl ichen Rechts an eine 

für die diesem Staat oder der 

Gebiets�örperschaft oder Körperschaft öffentl ichen 

Rechts gel eisteten Dienste gezahl t werden, dürfen nur 

in diesem Staat besteuert werden. 
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b) Diese Vergütungen dürfen jedoch nur im anderen Ver­

tragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem 

Staat geleistet werden und die natürliche Person in 

diesem Staat ans!ssig ist und 

i) ein Staatsangehörig er dieses Staates ist oder 

ii) nicht ausschlieBlich deshalb in diesem Staat an­

s!ssig g eworden ist, um die Dienste zu leisten. 

( 2 ) Absatz 1 gilt auch für Vergütungen, die den Mitgliedern 

der österreichischen AuBenhandelsstelle in Finnland für die in 

dieser Eigenschaft erbrachten Dienste gezahlt werden. 

( 3 )  a) Ruhegeh!lter, die von einem Vertragsstaat oder einer 

seiner Gebietskörperschaften oder Körperschaften 

öffentlichen Rechts oder aus einem von diesem Staat 

oder der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft 

öffentlichen Rechts errichteten Sondervermögen an eine 

natürliche Person für die diesem Staat oder der 

Gebietskörperschaft oder Körperschaft öffentlichen 

Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur 

in diesem Staat besteuert werden. 

b) Diese Ruhegeh!lter dürfen jedoch nur im anderen Ver­

tragsstaat besteuert werden , wenn die natürliche Person 

in diesem Staat ans!ssig ist und ein Staatsangehöriger 

dieses Staates ist. 

( 4 )  Auf Vergütungen und Ruheg eh!lter für Dienstleistungen, die 

im Zusammenhang mit einer g ewerblichen T!tigkeit eines Vertrags­

staats oder einer seiner Gebietskörperschaften oder 

Körperschaften öffentlichen Rechts erbracht werden, sind die 

Artikel 1 5 , 1 6  und 1 8  anzuwenden. 
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Artikel 2 0  

STUDENTEN 

( 1 )  Zahlungen , die ein Student ,  kaufmänn ischer, technischer 

oder land- und f orstwirtschaftlicher Praktikant oder Lehrling , 

der sich in ein em Vertragsstaat ausschließlich zum Studium oder 

zur Ausbildung aufhält und der im an deren Vertragsstaat an sässig 

ist oder dort un mittelbar vor der Einreise in den erstgenannten 

Staat ansässig war, für seinen Un terhalt, sein Studium oder sein e 

Ausbildung erhält, dürfen im erstgenan nten Staat nicht besteuert 

werden , sofern diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses 

Staates stammen . 

(2 ) Vergütung en ,  die ein Studen t an einer Universität oder 

ein er an deren höheren Bildungsanstalt oder ein kaufmännischer , 

technischer oder land- und forstwirtschaftlicher Praktikant oder 

Lehrling, der in einem Vertragsstaat ansässig ist oder vorher 

dort ansässig war, für eine Beschäftigung erhält, die er in dem 

anderen Vertragsstaat während eines un unterbrochenen Zeitraums 

von n icht mehr als 1 8 3  Tagen ausübt, werden in dem an deren Staat 

n icht besteuert , wenn die Beschäftigung in unmittelbarem Zu­

sammenhang mit seinen im erstgen annten Staat ausgeübten Studien 

oder seiner dort ausgeübten Ausbildung steht und die Vergütungen 

für seinen Lebensun terhalt n otwendig sin d. 

Artikel 2 1  

ANDERE EINKUNFTE 

( 1 )  Einkünfte ein er in einem Vertrag sstaat ansässig en Person , 

die in den vorstehen den Ar tikeln nicht behandelt wurden , dürfen 

ohne RücKsicht auf ihre Herkunft n ur in diesem Staat besteuert 

werden . 
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( 2 ) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweg­

lichem Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzu­

wenden, wenn der in einem Vertragsstaat ans�ssige Empf� nger im 

anderen Vertragsstaat eine gewerbliche T� tigkeit durch eine dort 

geleg ene Betriebst� tte oder eine selbst� ndige Arbeit durch eine 

dort g eleg ene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Ver­

mögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tats� chlich zu 

dieser Betriebst� tte oder festen Einrichtung gehören. In diesem 

Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 1 4  anzuwenden. 

Artikel 2 2  

VERMöGEN 

( 1 ) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 ,  

das einer in einem Vertragsstaat ans�ssigen Person gehört und im 

anderen Vertragsstaat liegt , darf im anderen Staat besteuert 

werden. 

( 2 ) Vermögen in Form von Aktien oder anderen Anteilsrechten im 

Sinne des Artikels 6 Absatz 4 ,  das einer in einem Vertragsstaat 

ans� ssigen Person gehört, darf in dem Vertragsstaat besteuert 

werden, in dem das der Gesellschaft gehörende unbewegliche 

Vermögen liegt. 

( 3 ) Beweg liches Vermög en , das Betriebsvermög en einer Betrieb­

st� tte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 

Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung gehört, 

die einer in einem Vertragsstaat ans� ssigen Person für die Aus­

übung einer selbst� ndig en Arbeit im anderen Vertragsstaat zur 

Verfügung steht, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(4 ) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Ver­

kehr durch eine in einem Vertragsstaat ans� ssig e Person betrieben 

werden, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser 
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Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem Vertrags­

staat besteuert werden. 

(5) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat 

ansässigen Person dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 2 3  

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

( weiteren Uberlegungen vorbehalten) 

( 1 )  In ö sterreich wird die Doppelbesteuerung wie folgt 

vermieden: 

a) Bezieht eine in österreich ansässig e Person Einkünfte 

und dürfen diese Einkünfte nach diesem Abkommen in Finnland be­

steuert werden, so rechnet österreich auf die vom Einkommen 

dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in Finn­

land g ezahlten Steuer vom Einkommen entspricht. Der anzurechnende 

Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten 

Steuer vom Einkommen nicht übersteigen, der auf die Einkünfte, 

die in Finnland besteuert werden dürfen, entfällt . 

b) Hat eine in ö sterreich ansässige Person Vermögen und 

darf dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Finnland besteuert 

werden, so n immt österreich, vorbehaltlich des Absatzes 3 ,  dieses 

Vermögen von der Besteuerung aus. 

( 2 ) In Finnland wird die Doppelbesteuerung wie folgt ver­

mieden: 

a) Bezieht eine in Finnland ansässige Person Einkünfte oder 

hat sie Vermögen und dürfen diese Einkünfte oder dieses 

Vermögen nach diesem Abkommen in österreich besteuert 

werden, so rechnet Finnland 

228/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)30 von 49

www.parlament.gv.at



- 3 0  -

i) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer 

den Betrag an, der der in österreich gezahlten Steuer 

vom Einkommen entspricht; 

ii) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer 

den Betrag an , der der in österreich gezahlten Steuer 

vom Vermögen entspricht. 

Der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden F!llen den Teil 

der vor der Anrechnung ermittelten Steuer vom Einkommen oder vom 

Vermögen nicht übersteigen, der auf die Einkünfte , die in 

ö sterreich besteuert werden dürfen , oder auf das Vermögen ,  das 

dort besteuert werden darf, entf!llt. 

b) Bezieht eine in Finnland ans!ssige Gesellschaft von einer 

in österreich ans!ssigen Gesellschaft Dividenden und verfügt sie 

über mindestens 1 0  vom Hundert der Stimmrechte in der die Divi­

denden zahlenden Gesellschaft , so werden diese Dividenden von der 

finnischen Besteuerung ausgenommen. 

(3 ) Einkünfte oder Vermögen einer in einem Vertragsstaat an­

s!ssigen Person, die nach dem Abkommen von der Besteuerung in 

diesem Staat auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in diesem Staat 

bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder 

Vermögen der Person einbezog en werden. 

Artikel 2 4  

GLEICHBEHANDLUNG 

( 1 ) Staatsang ehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen 

Vertragsstaat keiner Besteuerung oder damit zusammenh!ngenden 

Verpflichtung unterworfen werden , die anders oder belastender ist 

als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflich­

tungen, denen Staatsangehörig e des anderen Staates unter g l eichen 

Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen werden können . 
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Diese Bestimmung g ilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Per­

sonen, die in keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

( 2 )  Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen 

eines Vertrags staats im anderen Vertragsstaat hat, darf im 

anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von 

Unternehmen des anderen Staates, die die g leiche Tätigkeit aus­

üben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als verpflichte 

sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat ansässigen 

Personen Steuerfreibeträge, - vergünstigungen und - erm�Bigungen 

auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu g e­

währen, die er seinen ansässig en Personen g ewährt. 

( 3 ) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1 ,  Artikel 1 1  Absatz 5 oder 

Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren 

und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats an 

eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der 

Ermittlung der steuerpflichtig en Gewinne dieses Unternehmens 

unter den g leichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstge­

nannten Staat ansässig e Person zum Abzug zuzulassen. Dement­

sprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats 

gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässig en Person hat, 

bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens dieses Unter­

n ehmens unter den gleichen Bedingungen wie Schulden g eg enüber 

einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzu­

lassen. 

( 4 )  Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital g anz oder 

teilweise unmittelbar oder mittelbar einer im anderen Vertrags­

staat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört 

oder ihrer K ontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat 

keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung 

unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Be­

steuerung und die damit zusammenhäng enden Verpflichtungen, denen 

andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen 

s ind oder unterworfen werden können. 
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( 5 ) Dieser Artikel g ilt ung eachtet des Artikels 2 für Steuern 

jeder Art und Bezeichnung. 

Artikel 2 5  

VERSTÄNDIGUNGSVERF AHREN 

( 1 )  Ist eine Person der Auffassung, daß Maßnahmen eines Ver­

tragsstaats oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Be­

steuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht 

entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen 

Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der 

zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, 

oder, sofern ihr Fall von Artikel 2 4  Absatz I erfaßt wird, der 

zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen 

Staatsangehörig er sie ist. Der Fall muß innerhalb von drei J ahren 

nach der ersten Mitteilung der Maßnahme unterbreitet werden, die 

zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt . 

( 2 )  Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet 

und ist sie selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung 

herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Ver­

ständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats 

so zu regeln, daß eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteue­

rung vermieden wird. Sofern sich die zuständigen Behörden auf 

eine Verständig ungsregelung einigen, erfolgt die Besteuerung und 

die Erstattung oder Anrechnung der Steuern durch die Vertrags­

staaten gemäß dieser Verständigungsregelung. Die Verständigungs­

r egelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts 

der Vertragsstaaten durchzuführen. 

( 3 ) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich 

bemühen, Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder 

Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen 

zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie 

eine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im 

Abkommen nicht behandelt sind. 
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( 4 )  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur 

Herbeiführung einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze 

unmittelbar miteinander verkehren. Erscheint ein mündlicher 

Meinungsaustausch für die Herbeiführung der Einigung zweckmäßig, 

so kann ein solcher Meinungsaustausch in einer Kommission durch­

geführt werden, die aus Vertretern der zuständigen Behörden der 

Vertragsstaaten besteht. 

Artikel 2 6  

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

( 1 ) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die 

Informationen aus, die zur Durchführung dieses Abkommens oder des 

innerstaatlichen Rechts der Vertrags staaten betreffend die unter 

das Abkommen fallenden Steuern erforderlich sind, soweit die 

diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen wider­

spricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht 

eingeschränkt. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat erhalten 

hat, sind ebenso geheimzuhalten wie die auf Grund des innerstaat­

lichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen 

nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und 

der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der 

Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung 

oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der 

unter das Abkommen fallenden Steuern befaßt sind. Diese Personen 

oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke ver­

wenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Ge­

richtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen. 

( 2 )  Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen 

Vertragsstaat, 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen 

und der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertrags­

staats abweichen� 
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b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im 

üblichen Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Ver­

tragsstaats nicht beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, 

Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren 

preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public 

widerspräche. 

Artikel 2 7  

DIPLOMATEN UND KONSULARBEAMTE 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vor­

rechte, die den Mitgliedern der diplomatischen Missionen und der 

konsularischen Einrichtungen nach den allgemeinen Regeln des 

Völkerrechts oder auf Grund besonderer Ubereinkünfte zustehen. 

Artikel 2 8  

DURCHFUHRUNG 

Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es 

die Vertragsstaaten, ihre im innerstaatlichen Recht vorgesehenen 

Abzugsteuersysteme weiterhin anzuwenden. Sieht jedoch das Ab­

kommen in bezug auf diese Besteuerung eine Befreiung oder ErmäBi­

gung vor, so werden die über diese abkommensgemäBe Begrenzung 

hinaus eingehobenen Steuern über Ersuchen des berechtigten 

Steuerpflichtigen rückerstattet. 
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Arti kel 2 9  

INKRAFTTRETEN 

( 1 )  D i e  Vertrags s taaten tei len ei nander auf di plomatis chem Weg 

mit, daß di e ges etzli chen Verfahrenss chritte zum Inkrafttreten 

di es es Abkommens erfüllt wurden. Das Abkommen tri tt am ersten Tag 

des dritten Monats i n  Kraft, der dem Monat folgt, i n  dem di e 

letzte der oben genannten Mi ttei lungen erfolgt i s t, und s ei ne 

B es timmungen fi nden i n  bei den Vertrags s taaten Anwendung:  

a) in bezug auf Steuern, die an der Quelle ei nbehalten werden, 

auf Ei nkünfte, di e am oder nach dem 1 .  Jänner 1 9 9 0  bezogen 

werden; 

b) i n  bezu g auf andere Steuern vom Ei nkommen und Steuern vom 

Vermögen fü r alle Steuerjahre, di e am oder nach dem 

1 .  J änner 1 9 9 0  begi nnen. 

( 2 )  D as am 8 .  Oktober 1 9 6 3  i n  Wi en u nterzei chnete Abkommen 

zwi s chen der Republi k ös terrei ch und der Republi k Fi nnland zu r 

Vermei dung der Doppelbes teu erung auf dem Gebi ete der Steuern vom 

Einkommen u nd vom Vermögen (i m folgenden " das 1 9 6 3 - Abkommen" 

genannt) fi ndet ni cht mehr Anwendung auf Steuern, auf di e s i ch 

di es es Abkommen gemäß Abs atz 1 bezi eht. Das 1 9 6 3- Abkommen 

v erli ert am letzten Tag, an dem es nach den vors tehenden 

B es timmungen dies es Abs atzes anzuwenden i s t, s ei ne Wi rks amkei t. 
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Artikel 3 0  

KUNDIGUNG 

Dieses Abkommen bl eibt in Kraft, solange es nicht von 

einem Vertragsstaat gekündigt wird . Jed er Vertragsstaat kann es 

am od er vor d em 3 0 .  J uni eines jeden Kal end erjahres n ach Abl auf 

von fün f  J ahren nach seinem Inkrafttreten schriftl ich auf 

dipl omatischem Weg kündigen . In diesem Fal l f ind et d as Abkommen 

n icht mehr Anwend ung 

a) in bezug auf Steuern, d ie an der Quel l e  einbehal ten werden, 

auf Einkünfte, d i e  am oder n ach dem 1 .  J� nner d es Kal end er­

jahres bezogen werden, d as jenem unmittel bar fol gt, in dem 

die Kündigun g stattgefunden hat; 

b) in bezug auf and ere Steuern vom Einkommen und Steuern vom 

Vermögen auf Steuerjahre, die am od er nach dem 1 .  J� nner 

d es Kal end erjahres beginnen, das jenem unmittel bar fol gt, 

in dem die Kündigung stattgef und en hat. 
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ZU URKUND DESSEN haben d ie hiezu gehörig Bevollmächtigten dieses 

Abkommen unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu * * * ,  am * * * ,  in zwei Urschrif ten, jede in deutscher 

und finnischer Sprache. 

F ür d ie RepubliK 

österreich 

Für die RepubliK 

Finnland 
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VORBLATT 

Probl em: 

D ie bestehenden Steuervertragsbeziehung en zu Finnl and erscheinen 

mit Rücksicht auf die zwischenzeitig eingetretene international e 

Rechtsentwickl ung revisionsbedürftig. 

Z iel : 

D urch ein n eues Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 

dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen im 

Verhäl tnis zu Finn l and sol l en die bilateral en Wirtschaftsbe­

ziehungen zu diesem Staat auf eine moderne Rechtsgrundl age ge­

s tel l t  werden. 

Inhal t :  

Das Doppelbesteuerungsabkommen orientiert sich inhal tl ich an den 

Grundsätzen, die vom Fiskal komitee der Organisation für wirt­

schaftl iche Z usammenarbeit und E ntwickl ung (OECD) erarbeitet 

wurden und mittl erweil e international Anerkennung gefunden haben. 

Al ternativen: 

D as bestehende D oppelbesteuerungsabkommen vom 8 .  Oktober 1 9 6 3 ,  

BGBI . Nr. 5 5 / 1 9 6 4 ,  i. d. F. des Protokol l s  vom 2 1 .  September 1 9 7 0 ,  

BGBI . Nr. 1 1 0 / 1 9 7 2 ,  könnte weiterhin Anwendung finden. Dagegen 

s pricht j edoch der ausdrückl iche finnische Wunsch auf Abkommens­

r evision sowie die bei Abl ehnung dieses Wunsches al l enfal l s  zu 

erwartende K ündigung des Abkommens durch Finnl and. 

Im übrigen erscheint die Anpassung des Abkommens an die zwischen­

zeitig eingetretene Rechtsentwickl ung in beiden Staaten auch im 

Interesse österreichischer Abgabepfl ichtig er. 

K osten: 

Es s in d  keine n ennenswerten Kosten zu erwarten. 
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DBA-F inland/ c/ 5 

ERLÄUTERUNGEN 

I. 

Allgemeiner Teil 

Au fgrund jüngster Rechtsentwick lu ngen in der Republik 

F innland ( Körperschaftsteuerreform) wurde von finnischer Seite 

der Wunsch geäuß ert, die zwischen der Republik österreich u nd der 

Republik Finnland bestehenden vertraglich en Vereinbarungen zur 

Beseitigung der interna tionalen Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 

der Steu ern vom Einkommen u nd vom Vermö gen ( Abkommen vom 

8 .  Ok tober 1 9 6 3 ,  BGBl. Nr. 5 5 / 1 9 6 4 ,  zwischen der Republik ö ster­

reich und der Republik Finnland zur Vermeidung der Doppelbesteue­

rung auf dem Gebiete der Steu ern vom Einkommen u nd vom Vermö gen 

in der Fa ssung des Protokolls vom 2 1 .  September 1 9 7 0 ,  

BGBl. N r. 1 1 0 / 1 9 7 2 ,  zur Abä nderung des Abkommens zwischen der 

Republik ö sterreich u nd der Republik Finnland zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermö gen) zu revidieren. Die Neurege lung der steuerlichen 

Vertragsbeziehungen zwischen ö sterreich u nd Finnla nd gibt auch 

Gelegenheit, der seit der letzten Abkommensrevision eingetretenen 

interna tiona len Rechtsentwicklu ng au f dem Gebiete des interna tio­

n a len Steuerrechts Rechnung zu tragen. 

Es haben da her im April 1 9 8 9  in Wien Verha ndlungen z um  

Ab schluß eines neuen Abk ommens zwischen der Repu blik österreich 

und der Republik F in nland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der 

Steuern vom Einkommen u nd vom Vermögen sta ttgefu nden. Die Ver­

handlungen sollen im Oktober 1 9 8 9  in Helsinki fortgesetzt werden. 
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Das neue Abkommen zwischen der Republik ö sterreich und 

der Republik Finnland zur Vermeidung der Doppelbest euerung und 

z ur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiet e der St euern 

vom Einkommen und vom Vermögen ist ein geset zä ndernder St aatsver­

trag und bedarf daher der Genehmigung des Nationalrat es gemä ß 

Art . 5 0  Abs. l B-VG. Es hat nicht politischen Charakter und ent hä lt 

weder verfassungsä ndernde noch verfassungsergä nzende Best im­

mungen. Alle seine Bestimmungen sind zur unmitt elbaren Anwendung 

im innerstaatlichen Bereich ausreichend determiniert , sodaß eine 

Beschlußfassung gemä ß Art . 5 0 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. 

Mit dem I nk rafttret en des Staatsvertrages werden im wesentlichen 

k eine finanziellen und k eine personellen Wirk ungen verbunden 

s ein. 

Das vorliegende Abkommen f olgt in seinem Aufbau im we­

sentlichen dem vom Fiskalkomitee der Organisation für wirtschaft ­

liche Zusammenarbeit und Ent wicklung ( OECD) ausgearbeiteten 

Musterabkommen zur Vermeidung der Doppelbest euerung des Einkom­

mens und des Vermögens. 

Die Doppelbest euerung wird durch das Abkommen in bezug 

auf die Steuern vom Einkommen nach der sogenannt en " Anrechnungs­

met hode" vermieden, das heißt, daß die Einkünft e, die nach den 

Bestimmungen des Abk ommens im Quellenstaat best euert werden 

dürfen, auch der Best euerung im Wohnsit zst aat unt erzogen werden, 

j edoch unter Anrechnung der auf diese Einkü nft e ent fallenden 

Quellenst euer. I n  bezug auf die St euern vom Vermögen wendet 

österreich die Befreiungsmethode unt er Progressionsvorbehalt, 

F innland hingegen auch hier die Anrechnungsmet hode an. 
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1 1 . 

Besonderer Teil 

Zu Artik el 1 :  

Das Abkommen ist ohne Rücksicht a uf die Staa tsangehö rig­

k eit a uf na türliche und j uristische Personen a nzuwenden, die in 

einem der beiden Vertragsstaa ten gemäß Art. 4 a nsässig sind. 

Zu Artikel 2 :  

In sachlicher Hinsicht gilt das Abkommen für a lle in 

beiden Vertragsstaaten derzeit in Geltung stehenden oder k ünftig 

erhobenen Steuern vom Einkommen und vom Vermö gen. 

Zu Artikel 3 :  

D ieser Artikel enthält die in Doppe lbesteue rungsabkomme n 

übliche n Begriffsumschreibungen. 

Zu Artikel 4 :  

D iese Bestimmungen enthalten die in österreichische 

Doppelbesteuerungsa bkomme n re ge lmäßig aufgenomme ne Umschreibunge n 

des Begriffes de r Ansässi gke it ( Abs. l) sowie die Lösung von An­

sässigkeitsk onfl ik te n  be i na türlichen Personen ( Abs. 2 ) .  Abs. 3 

enthält Regelungen zur Vermeidung von Ansässigke itskonflikte n im 

Fa ll von j uristischen Persone n. 

Zu Artikel 5 :  

D ieser Artikel enthält die Umschreibung des Begriffe s 

" Betriebstätte" : die Definition folgt im wesentlichen j enen Um­

schreibungen, die in fast a llen neueren österreichische n Doppe l­

beste uerun gsa bkomme n enthalten sind. Ba ua usführungen und Monta ge n 

werden n a ch mehr a ls zwölfmona tiger Da uer a ls Betriebstätte ge­

wertet. 
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Zu Artikel 6 :  

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen werden in Uberein­

stimmung mit der internationalen Praxis in dem Staat besteuert, 

i n  dem sich das betreffende Vermögen befi ndet. Diese Regelung 

gilt auch für Einkünfte aus Nutz ungsrechten an Grundstücksei gen­

tumsgesellschaften. 

Zu Artik el 7 :  

Für di e Auf teilung der Besteuerungsrechte an gewerbli­

chen Gewinnen gilt i m  allgemeinen die international ü bliche Auf­

teilungsregel, derz ufolge gewerbliche Gewinne, die ei n Unter­

n ehmen ei nes Vertragsstaats aus dem anderen Vertragsstaat be­

z ieht, dort nur insoweit besteuert werden dürfen, als sie einer 

in diesem Staat gelegenen Betriebstä tte z urechenbar sind. Hi efü r 

sind der Betriebstä tte jene Gewinne z uz urechnen, die sie unabhän­

gig von dem Unternehmen, dessen Betriebstä tte sie ist, hätte 

erz ielen kö nnen. Die Gewinnermittlung hat ausschließ lich nach der 

" direkten" Gewinnaufteilungsmethode z u  erfolgen. Die Betrieb­

s tättenregel ist nach der ausdrücklichen Vorschrift des Abs. 7 

auch auf stille Gesellschaften anz uwenden. 

Zu Artikel 8 :  

Diese Bestimmungen sehen in Anlehung an die internatio­

nal ü bli che Zuteilung der Besteuerungsrechte vor, daß Gewinne aus 

dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrz eugen i m  internatio­

n alen Verkehr nur in dem Staat besteuert werden dürfen, in dem 

das Verkehrsunternehmen ansässig ist. 

Zu Artik el 9 �  

Dieser Artikel befaß t sich mit verbundenen Unternehmen 

(Mutter- und Tochtergesellschaften sowie Gesellschaften unter 

gemeinsamer Kontrolle) � er sieht vor, daß in diesen Fällen die 

Steuerb ehörden eines Vertragsstaats Gewi nnberichtigungen vorneh­

men dürfen, wenn wegen der besonderen Bez iehungen z wischen den 

Unternehmen nicht die tatsä chli ch i n  diesem Staat entstandenen 

steuerlichen Gewinne ausgewiesen werden. 
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Z u  Artikel 1 0 : 

D as in Finnlan d  ab 1 9 9 0  vorgesehene Anrechn ungssystem gilt nur 

f ür in F innland an sässige D ividendenbezieher . Eine Gleichst ellun g 

n icht in F innland ansässiger Dividendenempfänger wär e nur b ei 

L än dern mit ähnlichem Dividendenbesteuer ungssyst em möglich. D er 

finnische Vorschlag sieht daher im Verhältnis zu öst erreich ein 

Quellenbesteuer ungsrecht von 5 % für j eden Vertragsstaat vor. Von 

österreich wurden zwei Vorschläge erstellt, um im wechselseitigen 

Dividendenfluß ein ungefähres Gleichgewicht herzustellen : 

a) Varian te 1 

Entsprechend der OECD-Regelun g wird n eben dem Wohnsitzst aat 

auch dem Quellenst aat ein eingeschränk tes Besteuerungsrecht 

einger äumt, welches bei Schachteldividenden mit 5 % und in 

allen anderen F ällen mit 1 5  % des Bruttobetrages der Dividen­

den b egrenzt ist. D iese Quellenst euer wird im Wohnsit zstaat 

n ach den Bestimmungen des Methodenartikels auf die ent ­

sprechende E inkommensteuer des D ividendenempfängers ange­

r echn et. D ar überhinaus wird den in österreich ansässigen Divi­

dendenempfängern das Recht auf Anrechnung bzw. Gutschrift 

eines D rit tels j en es Körperschaftst euerguthabens eingeräumt, 

welches in Finnland ansässigen Dividendenempfänge rn zuge­

standen wäre. 

b )  Variante 2 :  

E in 2 0  % iges Quellenbesteuer ungsrecht auf österreichischer 

Seite, während F innland n ach österreich fließende Dividenden 

n icht b est euern dürfte. 

F ließen die vorgenann ten E inkünfte einer im Quellenstaat 

gelegenen Betriebstätte zu, so sind sie als Teil des Gewinnes der 

Betriebstätte uneingeschränk t  zu b esteuern . 
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Zu Artikel 1 1 : 

Nach dieser (weiteren tl berlegungen vorbehaltenen) Be­

stimmung wird das ausschließ liche Besteuerungsrecht a n  Zinsen dem 

Wohnsitzstaat des Zinsenempfä ngers zugeteilt. Der letzte Satz der 

EB zu Art. 1 0  gilt sinngemäß .  

Zu Artikel 1 2 : 

Der f innische Vorschlag sieht für Lizenzgebühren ein 

S % iges Quellenbesteuerungsrecht vor, sofern es sich um Lizenzge­

bühren auf industriellem Gebiet und um know how handelt. Der 

österreichische Vorschlag hingegen sieht für alle Lizenzgebühren 

eine Quellenbesteuerung von 1 0  % vor. Diese Regelung entspricht 

einern diesbezüglichem ö sterreichischen Vorbehalt zu Art. 1 2  des 

OECD-Musters. Der letzte Satz der EB zu Art. 1 0  gilt sinngemäß .  

Zu Artikel 1 3 : 

Dieser Artikel enthä lt im wesentlichen die international 

üblichen Regelungen für die Besteuerung der Gewinne aus Vermö ­

gensveräuBerungen. Besondere Regelungen gelten in bezug auf die 

Besteuerung von Gewinnen aus der Veräuß erung von Anteilen an 

Grundstückseigentumsgesellschaften im Sinne des Art. 6 Abs. 4 .  

Zu Artikel 1 4 : 

Einkünfte aus selbstä ndiger Arbeit, die eine in einern 

Vertra gsstaat ansässige Person aus dem anderen Vertragsstaat 

bezieht, dürfen dort nur besteuert werden, wenn sie einer in 

diesem a nderen Staat gelegenen f esten, für die Berufsausübung 

dienenden Einrichtung zuzurechnen sind. 

Zu den Artik eln 1 S ,  1 8  und 1 9 �  

In diesen Artikeln ist die Auf teilung der Besteuerungs­

rechte a n  Einkünf ten a us nichtselbstä ndiger Arbeit geregelt. Nach 

Art. 1 S  werden private Ak tivbezüge (das sind Ak tivbezüge, die 

nicht unter Art. 1 9 "  fallen) im a llgemeinen in jenem Staat besteu­

ert, in dem die betref fende Tä tigkeit a usgeübt wird (Quellen­

staat) • Art. 1 S  Abs. 2 enthä lt die international übliche Ausnahrne­

bestimmung für k urzfristige Auslandstä tigkeit. 
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D as Besteuerungsrecht für private Ruhebezüge ( das sind 

solche, die nicht unter Art. 1 9 '  fallen) und Renten ist gemä ß 

Art. l S  grundsätzlich dem Wohnsitzstaat zugeteilt . 

7 

Aktiv- und Ruhebezüge, die im Rahmen der gesetzlichen 

S ozialversicherung oder aus öffentlichen Kassen für die in Aus­

übung öffentlichter Funk tionen geleisteten Dienste gezahlt 

werden, dürfen gemäß Art. 1 S  Abs. 2 bzw. Art. 1 9 ' Abs. 3 grundsätz­

lich nur in j enem Staat besteuert werden, in dem sich die aus­

zahlende Kasse befindet. Diese letztgenannten Bezüge dürfen je­

doch nur im anderen Staat besteuert werden, wenn die Dienste in 

diesem anderen Staat geleistet werden, der Empfänger dort an­

sässig ist und die Staatsangehörigkeit dieses anderen Staates 

besitzt. Hinsichtlich der Aktivbezüge gilt die " K assen­

staatsregel" ( Art . 1 9 ' Abs. 1 )  auch für die Einkünft e der Bedien­

steten der österreichischen Außenhandelsstelle in Helsinki. 

Z u  Artikel 1 6 : 

D as Besteuerungsrecht für Aufsichtsrat sbezüge wird nach 

international üblichen Grundsät zen dem Vertragsst aat zugetei lt , 

in dem die Gesellschaft ihren Sit z hat , di e die Aufsichtsratsbe­

züge auszahlt. 

Zu Artikel 1 7 : 

Das Besteuerungsrecht für Einkünfte von Künstlern und 

Sportlern aus ihren D arbietungen steht grundsätzlich dem Ver­

tragsstaat zu, in dem di ese T ätigkeit ausgeübt wird. 

F ließen die unter Art. 1 7  fallenden Einkünfte nicht den 

K ünstlern oder Sportlern persönlich, sondern einer anderen Person 

( z. B. einer sogenannten " Künstlervermietungsgesellschaft" oder 

einer als Rechtsträger in Erscheinung tretenden juristisc hen 

Person) zu, so dürfen diese Einkünfte nach der ausdrücklichen 

Regelung des Abs. 2 in dem Staat besteuert werden, in dem die 

persönl iche Tätigkeit erbracht wurde ( sogenannter " Kü nstler­

durchgriff" ) .  
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Zu Artikel 2 0 : 

Dieser Artikel enthält Begünstigungen für Studenten, die 

i n  den bilateralen steuerlichen Beziehungen österreichs zu vielen 

Staaten im wesentlichen bereits angewendet werden. 

Entsprechend einem finnischen Vorschlag finden die Be­

stimmungen auch auf Lehrlinge im technischen sowie im land- und 

forstwirtschaftlichen Bereich Anwendung. Vergütungen für Ferial­

praktikanten und dgl. sind nach finnischem Recht nur bis zu einem 

b estimmten Betrag (1 9 8 7 : 2 . 7 0 0 , -- finnische Mark brutto pro 

Monat) steuerfrei7 die Beträge werden laufend angepaßt. Die 

Ferialpraktikantenregelung ist nur dann anzuwenden, wenn das 

Studium bzw. die Ausbildung im Wohnsitzstaat und die Ferialpraxis 

im anderen Staat erfolgen. 

Zu Artikel 2 1 : 

Durch diese Bestimmung wird grundsätzlich dem Wohnsitz­

staat des Einkommensempfängers das Besteuerungsrecht an allen 

Einkommensteilen zugewiesen, für die im Abkommen keine besondere 

Zuteilungsregel vorgesehen ist. 

Zu Artikel 2 2 : 

Dieser Artikel enthä lt die Z uteilungsregel n für die Be­

steuerung des Vermögens. 

Unbewegliches Vermögen (Abs. l )  und bewegliches Betriebs­

vermögen (Abs. 3 )  ist ausschließlich in dem Vertragsstaat zu be­

steuern, in dem dieses Vermögen liegt bzw. in dem sich die Be­

triebstätte oder feste Einrichtung b efindet, der das Vermögen 

zugehört. Abs. 2 enthält eine dem Art. 6 Abs. 4 korrespondierende 

Bestimmung für Anteile an Grundstückseigentumsgesellschaften. 

Abs. 4 stellt eine korrespondierende Bestimmung zu Art. 8 

dar, derzufolge Seeschiffe und Luf tfahrzeuge, die im internatio­

n alen Verkehr eingesetzt sind, sowie zugehörige bewegliche Ver­

mögenswerte nur in dem Staat besteuert werden dürfen, in dem das 

Verkehrsunternehmen ansässig ist. 

Alle übrigen Vermögensteile (Abs. 5 )  einer Person sind 

ausschließlich in dem Vertragsstaat zu besteuern, in dem diese 

Person ansässig ist (Wohnsitzstaat) .  

228/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 47 von 49

www.parlament.gv.at



9 

Z u  Artikel 2 3 : 

I n  d i esem ( weiteren Uberlegungen vorbehaltenen) Artik el 

werden die Methoden festgelegt , nach d enen die Doppelbesteuerung 

vermieden wi rd :  

N ach dem vorliegenden Entwurf wend en in bezug auf d i e  

Steuern vom Einkommen beide Staaten die Anrechnungsmethod e an. 

Danach werden im Wohnsitzstaat alle Einkünfte b esteuert , für die 

nicht d em Quellenstaat d as ausschließliche Besteuerungsrecht 

eingerä umt ist. Der Wohnsitzstaat rechnet die im Quellenstaat 

erhobene Steuer auf die im Wohnsitzstaat erhobene Steuer an , 

welche auf d ie aus d em Quellenstaat stammenden Einkünfte ent­

fä llt. In bezug auf die Vermö gensteuer wend et ö sterreich die 

Befreiungsmethode unter Progressionsvorbehalt an, Finnland hin­

gegen auch hier d i e  Anrechnungsmethod e. Der Progressionsvorbehalt 

ist allgemein in all jenen Fä llen anzuwenden, in d enen Einkünf te 

oder Vermögenswerte von der Besteuerung im Wohnsitzstaat ausge­

n ommen sind . Finnland rä umt ferner eine Steuerbefreiung von aus 

ö sterreich stammenden Schachteld ividend en (bei 1 0  % iger 

Betei ligungsgrenze) ein. 

Z u  Artikel 2 4 : 

Dieser Artikel enthält d i e  international üblichen Rege­

lungen üb er d as Verbot von Di skri minierungen aus Gründ en d er 

Staatsangehörigkeit ( Abs. 1 )  oder d er Kapitalbeteiligung (Abs. 4 ) ; 

d esgleichen ist eine Di skrimi nierung von Betriebstä tten auslä nd i­

s cher Unternehmen gegenüber inländ ischen Unternehmen untersagt 

( Ab s. 2 ) . Das Diskriminierungsverbot gilt für Steuern jed er Art 

und Bezeichnung. 

Z u  Artikel 2 5 : 

Die Vorschriften dieses Artikels enthalten die interna­

tional üblichen Grund sä tze üb er d as in Streit- od er Z weifelsfä l­

l en d urchzuführende Verstä ndigungsverfahren. 
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Zu Artikel 2 6 : 

Durc h diese Bestimmungen verpflic hten sic h die beiden 

Vertragsstaa ten, a lle Auskünfte a uszuta usc hen, die f ür die ric h­

tige Durc hführung des Abkommens oder des innerstaatlic hen Rec hts 

betreffend die vom sac hlic hen Geltungsbereic h des Abkommens er­

faßten Steuern erforderlic h sind ( " großer" In­

forma tionsa usta usc h) • 

Zu Artikel 2 7 : 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen k larstellender Natur 

über das Verhältnis des Doppelbesteuerungsabkommens zu völker­

rechtlic h privilegierten Personen. 

Zu Artikel 2 8 : 

Dieser Artikel stellt klar, daß das Abkommen keinen der 

Vertragsstaa ten dar an hindert, a bzugssteuerpflic htige Eink ünfte 

weiterhin dem uneingesc hränk ten Steuera bzug a n  der Quelle zu 

unterziehen. Die a bkommensgemä ße Steuerentlastung erfolg t in 

diesen Fällen in F orm der Rückerstat tung a uf Antrag. 

Zu den Artikeln 2 9  und 3 0 : 

Diese Bestimmungen betreffen den zeitlic hen Anwendungs­

bereic h des Doppelbesteuerungsa bkommens. 

( 
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